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- Stellungnahme vom Landkreis Helmstedt zum Landschaftsschutzgebiet sowie zu den
artenschutzfachlichen Belangen

- Stellungnahme vom NLWKN Braunschweig zum Überschwemmungsgebiet Großes
Bruch.

- Stellungnahme vom Regional Verband zu den Zielen und Grundsätzen der Raumord¬
nung.

- Stellungnahme vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover zu den
Böden im Plangebiet.

- Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Braunschweig zu ihren öffentlichen Belangen.
- LGLN, RD Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst zu möglichen Kampfmit¬

telbelastung des Bodens

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatpersonen) mit der Abgabe
einer Stellungnahme der Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adress¬
daten und E-Mail-Adresse zustimmen. Gemäß Art. 6 Abs. 1c EU-DSGVO werden die
Daten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens für die gesetzlich bestimmten Doku¬
mentationspflichten und für die Informationspflicht Ihnen gegenüber genutzt.
Für den Flächennutzungsplan wird ergänzend darauf hingewiesen, dass eine Verei¬
nigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes
gern. § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzei¬
tig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
und § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberück¬
sichtigt bleiben.
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